
Mit SeinerKaiserlichenMajestät allergnädigstercheiftemPrivileglo.

RigascheZeitung.

Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung.

Nro. 26. Sonnabend, den lsten April, iZoL.

St. Petersburg, den 21. März.

Allerhöchster Befehl Seiner Kai-

serlichen Majestät, ertheilt bei

derParole zu St. Petersburg.

Den rz. Marz. Der Kriegsgouverneur

von Cherson, Geueral von der Infanterie

Rvsenberg, ist auf seine Bittschrift, Kränk-

lichkeit wegen, seiner jetzigen Funktion ent-

lassen.
Der Generallieutnant Duc de Richelieu

ist zum Kriegsgouverneur von Cherson und

zum Inspektor der krimschen Inspektion von

der Infanterie bestimmt, wobei er auch zu-

gleich Kriegsgouverneur von Odessa verblei-

ben wird.

»
.

«

Memorial deS dirigirenden Senats an S c.

Kaiserliche Majestät, vom systen Ja-

nuar d. 1., im Original gezeichnet: ES sei
dem also. Alexander.

Da der dirigirende Senat nach Erhaltung
deS Allerhöchst namentlichen UkascS vom 18.

Oktober deö verwichenen layrS, welcher die

wahre Lage und den Zustand der russischen
Kaufmannschaft bestimmt, ersehen bar, daß
die Allerhöchste Willensmeinung Seiner

Kaiserlichen Majestät ist, daß jeder
Stand im Reiche alle diejenigen Rechte un-

gehindert genieße, die jedem derselben zuge-
standen find, so daß der eine sich nicht die
Rechte des andern Standes zueigne: so hat
der Senat seiner SeitS für nöthig erachtet,
zu mehrerer Befestiguug dieser Absicht aller-

untertyamgst vorzustellen, daß mehrere in
Rußland befindliche Personen von verschiede-
nem Stande, die aus dem Auslande hierher
gekommen, theils um in Dienst zu treten,
theils auch um Kommerz undandereHandrlS-
Spekulationen zu treiben, keinen von ihre»
Vorfahren ererbten Adel, sondern nur von

auswärtigen Machte« Diplome auf die adliche
freiherrliche oder gräfliche Wurde habend, und

ohne von der russischen Monarchie bestätigt
zu seyn, für die Rechte und Vorzüge, wel-

che durch denGnadenbrief dem russischen Adel
verliehen, zueignen und käuflich Bauern an

sich dringen können. Zur Abwendung die-

ses glaubt der Senat in Gemaßheit der zuvor



erschienenen Verordnungen, daß die adlichen

DeputationS - Versammlungungcn auf Vor-

zeigung der von auswärtigen Machten

verliehenen Diplome auf die adliche, frcikerr-

liche oder grafliche Würde, dieselben ohne

vorhergegangene Bestätigung von der Kaiser-

lichen Majestät in daS Geschlechlsbuch nicht

eintragen, und daß in den Civilytfen und an-

dern dazu errichteten Gerichtsbehörden keine

Kaufbriefe auf De' fer und Bauern für solche

ausgefertigt werden müssen, die nicht a,esezli-

che Beweift vorzeigen, daß sie wirklich m ewi-

ger Unterthanschaft Nußlands stehen und in

der ihnen von auswärtigen Machten verlie-

henen Würd- lxsnnuit worden. Hingegen
find hiervon , sou ohl im erstern als letztern

Falle, alle diejenigen ausgenommen, deren

Urgroßvater, (Großvater und Vater aus dem

Anslaudc hierher gekommen, in russische Un-

terthanschaft und Dlcnst getreten, und durch
auSgezeichuere Haudluuqcu sich zum hehern

Range emporgeschwungen haben, und wegen

ihrer Treue undErgebenheit für den russischen

Thron gleiche Rechte mit dem russischen Adel

genießen. Der Senat wird seiner ScitS nicht

unterlassen, wenn dieS Memorial ver aller-

höchsten Bestätigung gewürdigt wird, durch
die Gouvernements-Behörden Berichte einzu-

fordern, welche ausländische Familien na-

mentlich obne Bestätigung gewürdigt nwd,

durch die Gouvernements-Behörden Berichte

einzufordern, welche ausländische Farmlirn
uamentlich ohne Bestätigung von der Kaiser-

lichen Majestät in die GeschlechtSbiicher ein-

getragen worden, und auf Kaufbriefe Güter

im Besitz haben; so auch, wie groß die An-

zahl der Seelen, und wo, wann «nd wie

diese Güter erworben sind."

Imdirigirenden Senat ist dasvon

misnen zur Untersuchung der altern Kriminal-

sachen eingereichte Verzeichnis folgender nach

verschiedenen Orten verwiesener Personen ver-

lesen worden, zufolge welchem auf erfolgten
allerhöchsten Befehl Sein erKaiser liehen
Majestät vom vernichncn 28>ren Fcbrnar,

i) der gewesene verabschiedete Sekondmajor
Alerander Jeropkin, der nach Beraubung sei-
nes Rangesund Adels aufAusiedrlung vr -

schickt worden, und sich jetzt im lobolskschen

Kreise befindet, — in Rücksicht ans die Für-
sprache und dieVerdienste des Pe>erDnütrje-
witsch Icropkin in Freiheit gesetzt werden soll:
2) der gewesene Kapitain beim Feld-Fuhrwe-
sen ,

Semen Schachow, welcher bei der Ar-

tilleriegarniso» zu Elisabethgrad als Kanonier

cnrollirt und bernach auf seinen eigenen Un-

terhalt deS Dienstes entlassen worden, u«d

z) der gewesene Fuhrmeister dieses Fuhrwesens,
Dorofei Gußew, »reicher noch der Admirali-

teltS-Verwaltung des schwarzen MeerS ver-

schickt worden , um daselbst zur Arbeit ge-

braucht zu werden, — beide, um ihren Un-

terhalt zu haben, unter die Invaliden aufge-
nommen werden sollen; 4) der gewesene Lieu-

tenant vom Zten kasanschen Bataillon, Was;
filji Tschitschugow, der, nachdem ihm seine

Patente abgenommen worden, mit Wieder-

aufdiennng und mit Einbehaltung seines Scl-
deS zur Bezahlung der durchgebrachten Kröv«

gelder, als Soldat enrellirt worden

im Gouvernement Umhauen in der St«
Kowno beim Zollarme als Granzreiter siebt,
-— mit Jnvalidengebalt vom untern Etat aIS

Fähnrich eutlasien werden soll; 5) der gewe-
sene Registrator Alerei Turbinow, welcher
nach Beraubung fernes RangeS auf Ansiede-

lung verschickt worden und jetzt auf denKwu-

favrike« zu Jrkutök bei der SchriftSausfcrli-
gung steht, — zwar von der Arbeit befrein,
iedoch auf Ausiedelung nachgelassen werden

soll ; 6) der gewesene verabschiedete Kollegien-
registrator Mich.iilo Sulmww, der nacb Be-

raubung seines Ranges aIS Matrose enrellirt

worden, — wenn er es verdient, stufenweis»
avancirr, jedoch vom Dienst nicht befreiet
werden soll; 7) dem gewesenen Kollcgienregi-
strator Stepan Paschkow, nnd 8) dem gewe-
senen GouverncmentSßegistratorJwan Min-
galew, welche, ersterer nach Beraubung sei-
nes Oberoffizier-RangeS, und letzterer nach
Beraubung seines Kanzlisten-Standes und

nach köiperlicher Bestrafung mit der Peitsche,
beide ewig als Soldaten enrollirt worden,
nach Aufhebung deS Befehls ewig Soldat zu
bleiben, das Recht zur Aufdiennng gegede»
werden soll, wenn sie dazuFähigkeiten habenz
9) dem gewesenen Fahnenjunker vom Drago-
ncrreglment SchreiderS r, Stepan Jakowlew,
und 10) dem gewesenen Unteroffizier Michaile

Tscherwonnow, von welchen letzterer einmal



durch tausend Mann Spitzruthen gejagt, und

beide ohne Wiedcranfdienung als Soldaten

enrolM worden, — diese Bestrafung ihnen

nicht als Hinderniß angerechnet werden soll,

sich ihren Fähigkeiten nnd ihrer jetzigen Auf-

führung gemäß vom urnern Range wieder

auf zu dienen; tl) der gewesen« Jnnker vom

lindenerschen Hufareuregiment, Iwan Gii-

trow, der «ach Beraubung seines Adels ewig
als Soldat enrollirt worden und jetzt beim

Garnisonregiment des Fürsten Gike in Düna-

münde steht, — wenn er eS verdient, stufen-
weise avancirt werden soll; 12) der gewesene

altere Schreiber veimKricgskollegio, Michails

Kamuschkow, welcher nach erhaltener Be-

strafuug mit der Kaut und nachdem er ge-

dran?markr worden, ewig i»S Enlimn auf

schwere Arbeit verwiesen ist, — von dieser

sch»rereu Arbeit befreiet, jedoch in Sibmeu

aufAusiedelung nachgelassen werden soll; iz)
der gewesene Kopist Appolon Waßilje«, wel-

cher ewig als Soldat enrollirt worden nnd

jetzt beim Garnisonregiment zuTobolsk steht,
— wenn er eS verdient, stufenweise avancirt

werden soll, und 14) der Bauer aus dem sinn-

laudischen Gouvernement Anders Igol, wel-

cher auf den Urtycilosprach vom lustizlolleqio
der liv-, ehst- nnd sinnlantischen Suchen

mit Ruthen bestraft und zur Abgabe als Re-

krut, oder wenn er dazu nicht taugen sollte,

zur Ansiedelung bestimmt worden, — weder

zum Rekruten abgegeben, noch auf Ansiede-

lung verschickt, sondern in seinem vorigen
Wohnorte nachgelassen, und wenn er schon

abgefertigt ist, wieder nach demselben zurück-

geschickt werden soll.

St. Petersburg, den 24. März.

Ukas

an den dirigirenden Senat.

Wegen der vielfaltig an Uns und an den

dirigircnden Senat gelangten Klagen über

verschiedene Mißbrauche nnd Unordnungen,
die zum Nachtheil des Ackerbaues unddeS Ge-

werbes der Bewohner derjenigen Gouverne-

ments vorgehen, iv welchen die Hebräer ih-

ren Aufenthalt haben, hielten Wir für nöthig,

durch Unsern Utas an den dirigircnden Senat

von yten November »802 die Niedersetzung
einer besondern Konnte anzuordnen nnd der-

selben aufzutragen, die hierauf Bezug haben-

den Sachen zu untersuchen und zweckmäßige
Mittel zur Verbesserung der gegenwärtigen
Lage der Hebräer aufznsnchen.

DieKonnte? hat nachEmzichung aller hier-

her gehörigen Rachrichten und nach Verglei-
chnng der verschiedenen Entwürfe, die bis

jetzt wegenOrganisirung derHebräer gemacht
worden. Uns die aufS neue für selbige ange-

fertigte gesetzliche Festsetzung überreicht, und

zugleich in einem besondern Memoriale die

Gründe erklärt, auf welche sich dieselben
stützen.

Nach Untersuchung dieser Festsetzung finden
Wir die von dieser Konnte angenommenen
Gründe sehr gerecht und alle Artikel derselben,
sowohl mit Mäßigung und besonderer Sorg-
falt für daS wahre Wohl der Hebräer abge-

faßt , als auch auf die ursprünglichen Vor-

theile der Bewohner jener Gouvernements"ge-

gründet, in welchen diesen Leuren sich aufzu-
halten erlaubt ist.

Anö diesen Gründe« haben Wir diese Fest-
setzung, welche Wir hiermit an den dirigiren-
den Senat nebst dem Memorial zur genauen

Vollziehung aller in derselbe» enthaltenen

Verfügungen gelangen lassen, bestätigt.
«t. Petersburg, den y. Dez. 1804.

Gefezliche Festsetzung der

bürgerlichen Verfassung
der Hebräer.

I. Von der Aufklärung der He-
bräer.

1. Die Kinder der Hebräer können ohne
irgend einige Unterscheidung von andern Kin-

dern, in allen Volksschulen, Gymnasien und

Universitäten des russischen Reichs aufgenom-
men m» »rzogcn werden.

2. So lange sie in die Schnte gehen, dür-

fen sie unter keinerlei Vorwand von ihrer Re-

ligion abwendig gemacht, noch gezwungen
werden, etwas zulernen, was derselben zuwi-
der, oder auch nur mit ihr nicht vereinbar ist.

Z. Sie können, so lange sie die Volks-

schulen besuchen, ihre jüdische Tracht beibe-

halten, sobald sie aber die Gymnasien und

Universitäten beziehen, müssen sie sich, der

Anständigkeit «no Gleichförmigkeit wegen/
deutsch oder polnisch kleiden.

4. Sie können, wenn sie Fähigkeit und

Neigung dazu zeigen, in die St. PettrSbur-



Ger Akademie der Künste aufgenommen wer-

den
, und müssen alSdaun deutsch gekleidet

gehen.

5. Auf den Universitäten können sie zu

den höhern Graden der Medizin, Chirurgie,
Physik und Mathematik promoviren, und ge-

nießen mir den andern russischen Unterthanen

gleiche Vorrechte.
b. Wolle» sie auf diese Vortheile nicht

achten und ihre Kinder in die allgemeinen
Volksschulen nicht abgeben, so sollen auf ihre

eigene Kosten besondere Schulen für sie errich-
tet «erden, wozu alsdann die Regierung die

nöthigen Abgaben beinmmen wird; allein in

derselben mnß durchaus eine von den drei

Sprachen: Russisch, Polnisch oder Deutsch,
gelehrt werden.

(Die Fortsetzung künftig.)

Todes-Anzeige.

Das am 2?stenMar; d. I. nach einer zehn-

tägigen Krankheit allhier erfolgte Ableben der

weiland verwittweten Frau Assesform von

Handring, gebornen Anna Katharina

Sophia von Meck, im ?2sten Jahre ih-

res Alters — wird allen Verwandten nnd

Freunden hierdurch bekannt gemacht. Riga,
den2Bsten Marz, lZoz.

Alexander Baron v. Mengden,
russisch-kaiserlicher Major.

Bekanntmachung.

Folgende Personen sind gesonnen, von hier

zn reisen, und machen solches, und wohin sie
zn reisen gedenken, hiermit in der Slbsicht be-

kannt, damit sich diejenigen, die von ihnen zu

fordern haben sollten, a Dato binnen dreien

Tagen in Eines Hochedlen und Hochweisen
Raths Kanzelei melden mögen.

Der Apothekergehülfe Karl Wilhelm Engel-
mann ,n. Sehaulen; die Buchdrucker Hein-
rich Westphal und Karl Köliler, nach Dor-

pat; Herr Karl Friedrich Müller, nach St.

Petersburg; Herr Dokler der Medizin Chri-
stian Friedrich Oberreich, nach Sachsen.

Riga, den i. April, 1805.

(Hierbei folgt eine Beilage.)

Angekommene Fremde.

Den 2y. März.

Den zc). März.

Den 28. Marz.

Herr von Ulrichen,

—- Major von Helmcrsen, und

„ Below, kommen aus Livland,

ungleichen
die Herren Sekondlieutenants Tolar undMe-

dem, kommen von St. Petersburg,
logiren im rigaschen Gasthause in der

Vorstadt.

Herr königlich-preussischer Kammermnsikus

Streblow, kommt vsn St. Peters-

burg, und

.—. Kaufmann Israel Jtzig, kommt von

Libau, logiren in der Stadt London.

Die Frau Titulairrärhin Katharina Traftmje-
wa, kommt von Schauten, logirt bei

lürgenssen.

Herr von Zslcke,sam, kommt auS Kurland,
logirt in der Stadt London.

— Fähnrich Gordinin
/

kommt von St.

Petersburg, logirt in der Stadt Paris.
—Arrcndalor Rosentreter, kommt a. Liv-

land, logirt im rigaschen Gasthause in
der Vorstadt.

— Oberst von Albrecht, kommt von St.
Petersburg, imgl.
Kreismarschall von FirckS,
Kammerh n von Kayserling, und

—" preussischer Rittmeister Vuttler, kom-

men von Mitau, logiren m der Stadt

Pari».
— von Trompowöky, kommt aus Kur-

land, logirt in der Sradt London.

Sekretair Högell, kommt aus Livland,
logirt bei dem Herrn von Köhler«

— Hofrath DobrtchanSky, kommt von

St. Petersburg, logirt bei Schellen»
berg.



Paris, vom 20. März.

Greven Großkreuze der Ehrenlegion sind
kn einen deutscheu Hof abgesandt worden.

Die Regierung l?at, nach dem Publiciste,
dem Staatsrath, General - Direktor der Zöl-
le zu erkennen gegeben ,

daß sie unterrichtet

sei, daß Schiffe, angeblich au-S Emden, wo

sich kein französischer Comnussair zur Ausga-
be von Certificate», wie sie daö Gesetz vor-

schreibe, befinde, in unsern Hafen mit Coto-

nialwaaren, bie sie m England eiugeladen

hatten, ankämen. Die Absicht der Regie-

rung sei daher, daß die von Emden kommen-

den Schiffe gleich bei ihrer Ankunft auf daS

genaueste visitirt und das die Colonialwaarcn,

die sie am Bord haben mögten, vhne Rück-

sicht auf diePapiere und Certificate derOrts-

Obrigkeiten, weggenommen und cvnfiScirt
werden sollen. Diese Anordnungen sollen bei

allen Schiffen angewendet werden, die aus

Hafen kommen, in denen die französische
Regierung keinen Comnussair hat, und die

andre als nördliche und Levantische Waaren,

die nach dem Gesetze keines CertificatS dieser

Commrssairs bedürfen, am Bord haben.

Der Moniten? enthalt mehrere Nachrichten
ans dem Orient, aus Alexandrien vom i ztcn,

auS Aleppo vom 221'ren und auS Constanti-

nopel vom »oten Dezember, in welchen im

Wesentlichen Folgendes angeführt wird:

Ein französisches Linienschiff von Fc? Kano-

nen, welches zu der EScadre von LinoiS ge-

hört, und französische Kaper haben in dem

Meerbusen von Persien bisher 4 reichveladene

Englische Schiffe genommen, »vorunter einS

für Rechnung d r Ka iflente von Wucher und

Bassora, und ein Eualiscbee mn Bussora nach

Bombay best'»»,»»!. »- Paketvool. Diese Pri-

sen »rerden anf eine Million Piaster geschätzt.
Zwei andre von den Franzosen genommene

Schiffe sind wieder freigelassen worden, da

sie den, Iman von Moscata uud den Freun-
de», der Franzosen, den Arabern, gekörten.
— Der jetzigeChef derWahabiö heißt Saade-

Jbn-Abdelaziz. Der Pascha von Bagdad,
Ali Pascha, rvar ihm am igten November

mit Zs«x> Mann, mit 14 Kanonen, 4 Mör-

sern und ix? kleinen Kanonen, die aufKamee-
len fortgeschafft werden, entgegen gerückt,
um seine Hauptstadt Drei« einzunehmen.

Zwischen den Russen nnd dem Schach von

Perfien, Feto Ali-Chan, war ein 4Mvnat-
lichcr Waffenstillstand bis zum Marz ge-

schlossen.

Paris, den 22. März.

Der Kontreadmiral Sercey, welcher auf
einem amerikanischen Schaffe von Nantes

nach Isle de France abgereiset war, soll ge-

fangen getnacht und nach England geführt
seyn.

Heut, reiset derKardinal Eavrara von hier
»ach Maykand ab.

Michand und ESmenard, welche ehemals

daS bekannte Journal laOuotidienne Heraus-

gaben , haben jetzt die Redaktion des Jour-
nals: tcl übernommen.

Der Moniteur enthält aus Venedig eine

namentliche Liste aller österreichischen Regi-
menter, die jetzt in Tvrol und in den benach-
barten Gegenden von Venedig stationirt sind.
Es sind zusammen 17 komplete Regimenter,

außer deneinzelnen Bataillons und EskadronS

anderer Regimenter.

Venedig, vom 11. März.

Hier Heist eS allgemein, daß die Oester-
reichisch - Venetianische Gränze, die bisher,
kraft deS Luneviller Friedens, durch die Clsch
beschränkt wurde, biS an den Addaflnß er-

weitert werden soll. Dagegen würde daS

HanS Oesterreich Frankreich andre Vortheile
einräumen.

Sonnabend, den isten Aortl, 1805.

Beklage zu Nr. 26 der Rigaschen Zeitung.



Konstantinopel, den 14. Febr.

Man vernimmt, daß im verrvichenen Ok-

tober ein von Sebastopel abgesegeltes russi-

sches Linienschiff von 80 Kanonen
, worauf

fich Truppen befanden, ganzlich verunglückt
sei.

Das ottomannische Gouvernement ist w

sichtbarer Unruhe.
'

Es will eine Reserve-Ar-

mee von drei Lagern bei Konstantinopel er-

richten und z Pascha S zum Kommando der-

selben ernennen.
'

(Moniteur.)

Vom Mayn, vom 23. März.

Vorgestern ist der Staatsrath Jollivet von

Mannz zu Mannheim .angekommen.
Die verhafteten Wnrtembcrgischen Staats-

verbrecher sollen, nach öffentlichen Blättern,
den Plan gehabt haben, einen oder einige sehr

wichtige Personen umzubringen oder zu ent-

führen. Der zweite Würtembergische Stan-

dische Abgeordnete, Herr Alüvfel, befindet
sich forldauernd in Wien.

D.ie Statue CarlS deS Großen ist am .sten
dieses aNS Paris wieder zu Aachen angekom-
men.

Manheim, den 23. März.

D«'c' in Smttgard entdeckte Konspiration
wird jetzt geheimen Ordensverbindungen, na-

mentlich den Illuminaten, zugeschrieben.
Assessor Batz ist unter Eskorte von Wien zu

Hoben - Asperg angekommen.

Frankfurt, den 2o. März.

Von der in Tafelform auf einem Bogen
gedruckten Volksschrift deS berühmten und

verdienstvollen HofrathS, DoktorS Faust zu

Bückeburg: „Zuruf an die Menschen, die

Blattern durch die Einimpfung der Kuhpok-
ken auszurotten," sind 5500 Stücke in eini-

gen königlich-preusstschtu Provinzen, icxxx)

in Churhessen und 15000 in andern Landern

Deutschlands, zusammen mehr aIS zoexx)
Stück, binnen y Monaten vertheilt worden;
und der Verfasser hat den Nachdruck dieses

Zurujö Jedermann erlaubt.

Wien, den 20. März.

DemHerzog von Sachsen-Gotha ist dieser

Tage em kaiserliches Reskript durch denRc»chs-

hofrath zugefertigt worden, welches einen

Aufsatz im 45sten Stück deS Reichsanzeia/rS
unter der Aufschrift: „Aussichten für kirch-

liche Reformen im katholischen Deutschland,"
betrifft.

München, den 27. März.

Hier hofft man, daß Ihre Majestäten, der

König und die Königin von Preussen, nach
der Revue bei Fürih, die vom Sten bis zum

7»en Juni dauert, unsern Churtzof mit einem

Besuch beehren werden. Auch ia diesem Jahr
wird bei München ein Lustlager gehalten.

Berlin, vom 26. März.
Auf Königlichen Befehl wird vom General-

Direetorium eine Preisfrage üben die An-

steckungsgefahr deS gelben FieberS unter be-

trächtlichen Prämien ausgesetzt.

Morgen reiset der General von Winzinge»
rode von vier nach St. Petersburg zurück.
Beim Empfange des Köuigl. Antwortschrei-
bens an Se. Russich-Kaiserl. Majestät er-

hielt der Herr General eine mit dem Bildniß
unsers Monarchen versehene, reich mit Bril-

lanten besetzte Dose zum Geschenk.

Herr Professor Robertson zu Petersburg
hat im 2ten Stück deS Nordischen Archivs den

Vorschlag gethan, einen Luftballon zu ver-

fertigen von i Zs Fuß im Durchmesser, welcher
im Stande sein wurde, 74400 Pfnud zu tra-

gen, und worin sich -;o Personen mit Beglei-
tung von allen Bedürfnissen auf mehrere Mo-

nate einschiffen könnten, um in allen Höhen,
in allen Jahrszeiten undWitterungen und ans

jedem beliebigen Puncte der Erde Unters««
chungen und Erfahrungen über Physik und

Astronomie anzustellen:c.

Hannover, vom 27. März.

Gestern haben die Landstände wieder eine

Cvnferenz bei Leiner Crcelenz dem Herrn
Reichömarschall Bernadette gehabt. Mau
vernimt nnumehr, daß die Personensteuer

ehestens ausgeschrieben werden dürfte; daß
sich jedoch Seme Erellenz bewogen gefunden

haben, an der auf bestimm-
ten, monatlich auszudringenden Summe,

250000 Franken nachzulassen, so daß durch
diese Steuer nur 350000 Kranken monatlich
erhoben werden solle».
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